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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

· Angaben zum Produkt

· Handelsname: AFM 20, AFM 22, AFM 26

· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Metallarmiertes Dichtungsmaterial

· Hersteller/Lieferant:
Reinz-Dichtungs-GmbH
Postfach 1909 D-89209 Neu-Ulm
Reinzstr. 3-7 D-89233 Neu-Ulm
Tel.: 0731-7046-0

· E-Mail sachkundige Person: Email: sdb.qus@dana.com

· Auskunftgebender Bereich: Abteilung QUS,  Herr Schnitzler  Tel.: 0731-7046-710
· Notfallauskunft: Tel.: 0731-7046-710  (8.00 - 16.00 Uhr)

2 Mögliche Gefahren

· Gefahrenbezeichnung: Entfällt.
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
In fester Form (Lieferform) ist dieses Produkt nicht gefährlich. Staub, der bei einer mechanischen Bearbeitung
entstehen kann, verursacht möglicherweise Reizungen. Bitte beachten Sie die Informationen im
Sicherheitsdatenblatt.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung
· Beschreibung: Dichtungsmaterial

· Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt
· Zusätzliche Hinweise:
Dieses Produkt ist keine chemische Zubereitung sondern ein Erzeugnis.
Weitere mögliche Inhaltsstoffe mit einem Arbeitsplatzgrenzwert siehe Punkt 8.
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Allgemeine Hinweise: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
· Nach Einatmen:
Bei Einatmen von Stäuben Frischluftzufuhr; bei anhaltenden Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

· Nach Hautkontakt:
Nach Hautkontakt mit Staub, mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· Nach Augenkontakt:
Augenkontakt in dieser Form des Produktes unwahrscheinlich. Sollten Partikel ins Auge gelangen, wie bei
Fremdkörpern üblich entfernen.

· Nach Verschlucken:
Unabsichtliches Verschlucken ist im gewerblichen Bereich so gut wie ausgeschlossen. Sollte das Produkt oral
aufgenommen werden: Ärztlicher Behandlung zuführen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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· Hinweise für den Arzt:
· Behandlung Symptomatische Behandlung.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem
Schaum bekämpfen.
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Gefährliche Zersetzungsprodukte siehe Kapitel 10: Stabilität und Reaktivität

· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
· Weitere Angaben
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt
werden.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Staubbildung vermeiden.
· Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang: Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Bei Raumtemperatur lagern.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.
· Lagerklasse:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· Bestimmte Verwendungen
Zulässige Bearbeitungsverfahren sind: Schneiden, Wasserstrahlschneiden, Nibbeln und Stanzen.
Das Einatmen von Staub, der bei der mechanischen Bearbeitung entstehen kann, ist auf jeden Fall zu vermeiden.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden
Grenzwerten.

· Zusätzliche Expositionsgrenzwerte bei möglichen Verarbeitungsgefahren:
Die allgemeinen Staubgrenzwerte von 3 mg/m³ für die alveolengängige (A-Staub) und 10 mg/m³ für die
einatembare (E-Staub) Fraktion sind zu beachten.
Einzelheiten siehe TRGS 900.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Arbeitsschutzmaßnahmen bezogen auf die Anwendung sind durchzuführen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
TRGS 402 "Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen"
beachten.

· Atemschutz:
Wenn bei einer mechanischen Bearbeitung Staub entsteht: Staubschutzmaske
Besteht die Gefahr des Überschreitens der angegebenen Grenzwerte wird folgender Atemschutz empfohlen:
Filter P2

· Handschutz:
Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 tragen.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

· Handschuhmaterial Gegen mechanische Gefährdung.
· Augenschutz: Bei mechanischer Bearbeitung: Schutzbrille
· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

Form: Fest
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dichte: Nicht bestimmt.

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Unlöslich.

10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

· Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Im Brandfall ist die Bildung folgender Zersetzungsprodukte möglich:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
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11 Toxikologische Angaben

· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Es liegen keine quantitativen Daten zur Toxikologie dieses Stoffes/Produktes vor.

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut:
Keine Reizwirkung.
Staub durch mechanische Einwirkung kann zu Reizungen an der Haut und den Atemwegen führen.

· am Auge:
Keine Reizwirkung.
Augenreizung durch mechanische Einwirkung (Staub) möglich.

· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

· Allgemeine Hinweise:
Das Produkt ist ein wasserunlöslicher, chemischer inerter und biologisch praktisch nicht abbaubarer Feststoff.

13 Hinweise zur Entsorgung

· Produkt:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den regionalen behördlichen Vorschriften.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: - 

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung.

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-Klasse: - 

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung.
· Marine pollutant: Nein

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Klasse: - 

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung.

 D
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15 Angaben zu Rechtsvorschriften

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Es handelt sich um Erzeugnisse, die nicht unter die Kennzeichnungspflicht der Gefahrstoffverordnung bzw. der
entsprechenden EU-Richtlinien fallen.

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Empfohlene Einschränkung der Anwendung
Eine genaue Beschreibung über die Verwendung und Eigenschaften sind im Technischen Datenblatt einzusehen.
Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.reinz.com/datenblatt

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung: QUS  (Qualität-Umwelt-Sicherheit)

· Ansprechpartner: Oliver Wegerer
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